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Richtlinie für die Gewährung von 
Zuwendungen zur Förderung betrieblicher 
Prozess- und Organisationsinnovationen 

(POI-Richtlinie)

Gl.Nr. 6606.31

Bekanntmachung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, 
Verkehr und Technologie
vom 30. November 2015 – VII 311 –

Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium wird 
folgende Richtlinie erlassen:

Präambel

Die Landesregierung hat das Ziel, für die schles-
wig-holsteinische Wirtschaft Rahmenbedingungen 
zu schaffen, die es ihr ermöglichen, traditionelle 
Geschäftsfelder zu sichern und zukunftsfähige Ge-
schäftsfelder auf- und auszubauen.

Alle Wirtschaftsförderprogramme und -instrumente 
für Schleswig-Holstein wurden überprüft, strate-
gisch neu ausgerichtet und den übergeordneten 
Zielen der Landesregierung angepasst. Der Fokus 
der Förderung liegt nun vor allem auf Umweltschutz 
und Ressourceneffizienz, Forschung und Innova-
tion, Qualifizierung und Beschäftigung.

Vor diesem Hintergrund wurde auch die Innovations-
förderung einer kritischen Analyse unterzogen und 
an sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Krite-
rien konsequent ausgerichtet. Insbesondere werden 
alle Empfängerinnen und Empfänger der Förderung 
auf den landesgesetzlichen Mindestlohn verpflichtet.

Die Landesregierung erwartet von allen geförderten 
Unternehmen, dass die Grundsätze guter Arbeit 
Maßstab sind: faire, leistungsgerechte und tariflich 
abgesicherte Entgelte und Mindestlöhne, die einen 
eigenständigen Lebensunterhalt ermöglichen, Fami-
lienfreundlichkeit, Gleichstellung, Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen.

Ziel der Neuausrichtung ist es, das Förderinstru-
ment für die schleswig-holsteinische Wirtschaft 
noch genauer auf zeitgemäße gesellschaftspoliti-
sche Aspekte abzustimmen und einen Beitrag zu 
leisten, die kleinen und mittleren Unternehmen mit 
nachhaltigen Strategien zukunftsfest aufzustellen. 

In den Leitlinien für Regionalbeihilfen 2014 bis 2020 
hat die Europäische Kommission Schwerpunkte für 
die kommende Förderperiode festgelegt. Die Förde-
rung eines nachhaltigen, intelligenten und integrati-
ven Wachstums in einem wettbewerbsfähigen Bin-
nenmarkt ist zentrales Thema der europäischen För-
derpolitik. Das Land Schleswig-Holstein hat im 
Rahmen des „Landesprogramms Wirtschaft“ diese 
Themen in unterschiedlichen Förderprogrammen 
aufgegriffen und setzt diese schwerpunktmäßig um.

Die Förderung betrieblicher Prozess- und Organisa-
tionsinnovationen wird im Rahmen des Landespro-
gramms Wirtschaft (LPW) durchgeführt. Das LPW 

bildet unter Berücksichtigung der inhaltlichen Kon-
vergenz der EU-, der Bund/Länder- sowie der ergän-
zenden Landesförderung den Rahmen für

– die Förderung aus dem Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung  (EFRE),

– die Förderung aus der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruk-
tur“ (GRW) nach dem jeweils geltenden Koordi-
nierungsrahmen der GRW und

– die ergänzende Förderung mit Landesmitteln.

Das Programm hat eine Laufzeit bis Ende 2020 mit 
drei Auslaufjahren bis Ende 2023. Entsprechend 
den gewährten Fördermitteln bestimmen sich die 
zum Tragen kommenden Rechtsgrundlagen in ihrer 
jeweils geltenden Fassung.

1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1 Ziel der Förderung betrieblicher Prozess- und 
Organisationsinnovationen ist die Stärkung der 
Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit von kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU) und dadurch 
die Schaffung neuer und die Sicherung bestehen-
der Arbeitsplätze.

1.2 Betriebliche Prozess- und Organisationsinnova-
tionen sollen sprunghafte Leistungssteigerungen 
in KMU anregen. Durch die Förderung sollen die 
mit den Prozess- und Organisationsinnovationen 
einhergehenden personellen, technischen und fi-
nanziellen Risiken der KMU vermindert werden.

1.3 Das Land Schleswig-Holstein gewährt nach 
Maßgabe dieser Richtlinie, der Verwaltungsvor-
schriften (VV) zu § 44 Landeshaushaltsordnung 
(LHO) und der Regelungen der Europäischen Kom-
mission für Förderungen aus dem EFRE im Rah-
men der Auswahl- und Fördergrundsätze (AFG) 
Zuwendungen für betriebliche Prozess- und Orga-
nisationsinnovationen, die von hoher wirtschaftli-
cher Bedeutung sind. 

Die Gewährung von Zuwendungen erfolgt ferner 
ausschließlich nach Maßgabe der jeweils geltenden 
Verordnung der Europäischen Kommission über die 
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union für 
staatliche Beihilfen (Allgemeine Gruppenfreistel-
lungsverordnung – AGVO, Verordnung (EU) Num-
mer 651/2014 vom 26. Juni 2014, ABl. EU 2014, 
L 187, in der jeweils geltenden Fassung).

1.4 Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung 
besteht nicht. Die Bewilligungsstelle entscheidet 
nach Maßgabe des Auswahlverfahrens des LPW 
nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel.

Zusätzlich werden alle Projektvorschläge und För-
deranträge einer vorhabenspezifischen Bewertung 
unterzogen. Hierbei werden u.a. folgende Krite-
rien für die Auswahl der Vorhaben herangezogen:



Nr. 50 Amtsblatt für Schleswig-Holstein 2015; Ausgabe 14. Dezember 2015 1427

Anl
. 

– Innovationsgrad,

– wirtschaftliches Potential,

– Anzahl der geplanten neuen Arbeitsplätze,

– regionale Besonderheiten.

Neben den o.g. Kriterien wird auch berücksich-
tigt, ob erstmals eine Förderung aus den innova-
tionsorientierten Landesförderprogrammen bean-
tragt wird oder ob in der Vergangenheit bereits 
derartige Zuwendungen bewilligt wurden.

2 Gegenstand der Förderung

2.1 Gefördert werden Vorhaben im Bereich Pro-
zess- und Organisationsinnovationen (Definition 
siehe Anlage), welche die Schaffung und Siche-
rung von Arbeitsplätzen in Schleswig-Holstein er-
warten lassen. 

Hierzu zählen Vorhaben, die 

– die Anwendung einer neuen oder wesentlich 
verbesserten Methode für die Produktion oder 
die Erbringung von Dienstleistungen einschließ-
lich wesentlicher Änderungen in den Techniken, 
Ausrüstungen oder der Software beinhalten,

– die Anwendung neuer Organisationsmethoden 
in den Geschäftspraktiken, Arbeitsabläufen 
oder den Kunden- bzw. Lieferantenbeziehun-
gen bewirken,

– durch tiefgreifende Veränderungen in den Pro-
zess- und Organisationsstrukturen gekenn-
zeichnet sind.

Nicht Gegenstand der Förderung sind

– das Hinzufügen von Herstellungs- und Logis-
tiksystemen, die den bereits verwendeten sehr 
ähnlich sind,

– geringfügige Änderungen in Geschäftsprakti-
ken und Arbeitsabläufen,

– Fusionen und Übernahmen,

– regelmäßige, z.B. saisonal bedingte Verände-
rungen,

– einfache Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen.

2.2 Für die Prozess- und Organisationsinnovation 
kann geeignetes Personal im Unternehmen einge-
setzt werden, beispielsweise 

– als Prozessmanager bzw. Prozessmanagerin,

– zur Analyse, Konzeption, Simulation, Modellie-
rung mit dem Ziel der Prozessverbesserung,

– um geänderte Methoden im KMU einzuführen 
und umzusetzen.

2.3 Für die Prozess- und Organisationsinnovation 
kann das KMU sowohl geeignete Innovationsbera-
tungsdienste als auch innovationsunterstützende 
Beratungsleistungen durch qualifizierte externe 
Beratungsunternehmen in Anspruch nehmen.

2.4 Die Prozess- oder Organisationsinnovation 
kann durch die Anschaffung erforderlicher Instru-
mente und Ausrüstung (z.B. Hardware) oder Li-
zenzen für prozessunterstützende IT-Lösungen 
unterstützt werden.

2.5 Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für 
das Personal können Bestandteil des Vorhabens 
sein, soweit sie für die Prozess- und Organisa-
tionsinnovation erforderlich sind.

2.6 Die Förderung aus dem Operationellen Pro-
gramm EFRE konzentriert sich auf die in der Regio - 
nalen Innovationsstrategie (RIS) des Landes defi-
nierten Spezialisierungsfelder und deren korres-
pondierenden, in der RIS verankerten Schlüssel-
technologien (siehe Anlage). 

3 Zuwendungsempfängerinnen und 

Zuwendungsempfänger

Förderfähig sind Kleinstunternehmen, kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) gemäß der Defini-
tion nach Anhang I der AGVO mit Sitz oder Be-
triebsstätte in Schleswig-Holstein (siehe Anlage 
zu dieser Richtlinie).

4 Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Zuwendungen werden nur gewährt, wenn die 
Empfängerinnen und Empfänger ihren Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern mindestens den in 
Schleswig-Holstein geltenden Mindestlohn zahlen 
(Landesmindestlohngesetz).

4.2 Zielsetzung, Umfang, Projektplan (Zeitplan, Per-
sonalplan etc.), Kosten und Nutzen sowie die wirt-
schaftliche Bedeutung des Vorhabens sind vom 
antragstellenden Unternehmen schriftlich darzule-
gen. Ferner sind der innovative Ansatz und die 
Auswirkungen auf das Unternehmen darzustellen. 

Die hohe wirtschaftliche Bedeutung des Vorha-
bens zeigt sich beispielsweise durch

– einen hohen Grad der Anwendung neuer Pro-
zesse und Methoden im Unternehmen,

– eine deutliche Stärkung der Leistungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens,

– die Schaffung neuer oder den Erhalt bestehen-
der Arbeitsplätze,

– eine Erhöhung des Umsatzes,

– Erfolg versprechende neue Produkte und 
Dienstleistungen,

– die Eröffnung zusätzlicher Geschäftsfelder,

– die Erschließung zusätzlicher Märkte,

– eine deutliche Qualitätssteigerung,

– eine höhere Kunden- und Lieferantenbindung,

– eine relevante Material- oder Energieeinsparung. 

4.3 Die gesicherte Gesamtfinanzierung des Vorha-
bens ist durch das antragstellende Unternehmen 
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anhand geeigneter Unterlagen nachvollziehbar 
darzustellen.

4.4 Das Vorhaben ist in Schleswig-Holstein durch-
zuführen und zu nutzen. 

4.5 Das gesamte Projektvolumen soll einen Betrag 
von 100.000 Euro nicht unterschreiten.

5 Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

5.1 Die Zuwendung wird als Projektförderung im 
Wege der Anteilfinanzierung in Form eines nicht 
rückzahlbaren Zuschusses gewährt. Für Projekte, 
die mit EFRE-Mitteln gefördert werden, ist der An-
hang I zu den AFG zu beachten.

5.2 Förderfähig sind ausschließlich unmittelbar mit 
dem Fördervorhaben zusammenhängende Kosten, 
die bei wirtschaftlicher und sparsamer Verwen-
dung im Rahmen der Durchführung des Vorhabens 
anfallen und durch Rechnungen oder gleichwertige 
Buchungsbelege nachgewiesen werden. 

Zu den förderfähigen Projektkosten (siehe Anlage) 
zählen

– Personalkosten,

– Gemeinkosten,

– anteilige Kosten für Instrumente und Ausrüs-
tung sowie immaterielle Vermögenswerte,

– Kosten für Dienstleistungen.

Ab einem Zuwendungsbetrag in Höhe von 
100.000 Euro gilt abweichend von Nummer 3.1 
der ANBest-P folgende Regelung für die Vergabe 
von Aufträgen: Die Zuwendungsempfängerin 
bzw. der Zuwendungsempfänger hat Aufträge nur 
an fachkundige und leistungsfähige Anbieter nach 
wettbewerblichen Gesichtspunkten zu wirtschaft-
lichen Bedingungen zu vergeben. Soweit möglich, 
sind dazu mindestens drei Angebote einzuholen. 
Die Verpflichtung zur Einholung von drei Angebo-
ten besteht grundsätzlich bei der Vergabe von Auf-
trägen für Lieferungen und Leistungen im Sinne 
der VOL ab einem Auftragswert von 25.000 Euro. 
Sofern bei Aufträgen ab diesem Schwellenwert 
die Einholung von drei Angeboten nicht möglich 
ist, ist dies zu begründen.

5.3 Nicht förderfähig sind u.a.

– Reisekosten,

– Sachleistungen,

– Mehrwertsteuer,

– Rabatte und Skonti, unabhängig davon, ob sie 
in Anspruch genommen werden.

5.4 Die Höhe der Förderung beträgt bis zu 50 Pro-
zent der förderfähigen Kosten.

6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Das Einreichen einer Förderanfrage, eines Pro-
jektvorschlages oder eines Förderantrages beinhal-
tet das Einverständnis, dass alle hiermit zusam-
menhängenden Daten von der Bewilligungsstelle 

oder von der von ihr beauftragten Stelle gespei-
chert und von ihnen oder in ihrem Auftrag von wis-
senschaftlichen Einrichtungen oder Einrichtungen 
des Landes Schleswig-Holstein, des Bundes oder 
der Europäischen Union für Zwecke der Statistik 
oder Erfolgskontrolle über die Wirksamkeit des För-
derprogramms ausgewertet und die Auswertungs-
ergebnisse veröffentlicht werden. 

6.2 Im Rahmen von Informations- und Kommunika-
tionsmaßnahmen wird eine Liste der Vorhaben in 
elektronischer Form veröffentlicht, in der die Be-
günstigten namentlich (ausschließlich juristische 
Personen), die Bezeichnung und eine Zusammen-
fassung des Vorhabens, die Angabe des Gesamt-
betrags der förderfähigen Ausgaben des Vorha-
bens, Beginn und Ende des Vorhabens, der 
Unions-Kofinanzierungssatz pro Prioritätsachse, 
die Postleitzahl des Ortes des Vorhabens sowie 
das Land aufgeführt sind.

Mit der Annahme der Zuwendung erklärt die Zu-
wendungsempfängerin bzw. der Zuwendungsemp-
fänger gleichzeitig das Einverständnis zur Auf-
nahme in die öffentliche Liste der Vorhaben (Arti-
kel 115 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang XII 
Ziffer 1 der Verordnung (EU) Nummer 1303/2013).

Die Zuwendungsempfängerin bzw. der Zuwen-
dungsempfänger verpflichtet sich mit der Annahme 
der Zuwendung, die Vorgaben der Europäischen 
Kommission hinsichtlich der durchzuführenden In-
formations- und Kommunikationsmaßnahmen um-
zusetzen (Anhang XII Ziffer 2.2 der Verordnung 
(EU) Nummer 1303/2013).

6.3 Das Einreichen einer Förderanfrage, eines Pro-
jektvorschlages oder eines Förderantrages befreit 
die Wirtschaftsförderung und Technologietransfer 
Schleswig-Holstein GmbH (WTSH) gegenüber Be-
hörden, Kammern, Investitionsbank Schleswig-Hol-
stein, MBG Mittelständische Beteiligungsgesell-
schaft Schleswig-Holstein mbH, Bürgschaftsbank 
Schleswig-Holstein GmbH sowie der finanzieren-
den Hausbank von ihrer Verschwiegenheitspflicht.

6.4 Die geförderten Unternehmen sind an die Erfül-
lung der mit der Förderung verbundenen Voraus-
setzungen und Zwecke für eine Dauer von fünf 
Jahren nach Abschluss des Vorhabens gebunden 
(Zweckbindung). 

Die Zuwendung ist zu erstatten, wenn das Unter-
nehmen bzw. die schleswig-holsteinische Betriebs-
stätte innerhalb von fünf Jahren nach Abschluss 
des Vorhabens aufgegeben oder aus Schleswig-Hol-
stein herausverlagert wird (Standortbindung).

6.5 Im Hinblick auf die Förderung aus dem LPW 
unterliegen die geförderten Vorhaben einer stän-
digen Begleitung und Bewertung anhand finan-
zieller und materieller/inhaltlicher Indikatoren 
(Grad der Zielerreichung). Hierzu sind der WTSH 
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jährlich mit dem jeweiligen Projektstand per  
31. Dezember des vorangegangenen Jahres, letzt-
malig per Projektstand 31. Dezember 2023, die 
Angaben zu den Indikatoren mitzuteilen.

Für die Dauer von fünf vollen Kalenderjahren nach 
Abschluss des Vorhabens ist der WTSH-Bericht 
über die Verwertung des Vorhabens sowie dessen 
Auswirkungen auf die Unternehmensentwicklung 
unter Angabe der Beschäftigungseffekte auf ent-
sprechenden Formblättern zu erstatten (Verwer-
tungsberichte).

6.6 Die Zuwendungsempfängerin bzw. der Zuwen-
dungsempfänger verpflichtet sich, der WTSH mit 
der Antragstellung sowie vor jeder Auszahlung 
mitzuteilen, ob eine von ihr bzw. ihm zuvor erhal-
tene Zuwendung von der Europäischen Kommis-
sion für formell oder materiell rechtswidrig erklärt 
und eine diesbezügliche Rückforderungsentschei-
dung erlassen wurde. 

Die Gewährung der Zuwendung bzw. die Auszah-
lung der Zuwendung unterbleibt dann so lange, 
bis die erhaltene Zuwendung in Umsetzung der 
Rückforderungsentscheidung der Europäischen 
Kommission vollständig und verzinst zum Refe-
renzzins, der für die Berechnung des Subventions-
äquivalents von Beihilfen verwendet wird, zurück-
gezahlt oder auf ein Sperrkonto eingezahlt wurde. 

Dies gilt bei tranchenweiser Auszahlung der Zu-
wendung auch für zukünftig ergehende Rückfor-
derungsentscheidungen; diese sind der WTSH 
unverzüglich mitzuteilen.

Einem Unternehmen, das einer Rückforderungs-
anordnung aufgrund eines früheren Beschlusses 
der Kommission zur Feststellung der Unzulässig-
keit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit 
dem Binnenmarkt nicht nachgekommen ist, dür-
fen keine Einzelbeihilfen gewährt werden.

6.7 Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß Arti-
kel 2 Ziffer 18 der AGVO werden keine Zuwen-
dungen gewährt.

6.8 Im Rahmen von Nummer 5 der Allgemeinen 
Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Pro-
jektförderung (AN-Best-P) zu § 44 LHO besteht 
für die Zuwendungsempfängerin bzw. den Zu-
wendungsempfänger eine zusätzliche Mitteilungs-
pflicht über Veränderungen gegenüber den Daten 
des Antrags, die z.B. die Eigentums- und Einfluss-
verhältnisse und den Stand- bzw. Projektdurch-
führungsort betreffen. Sofern sich die Zuwen-
dungsvoraussetzungen wesentlich geändert ha-
ben, kann dies eine Verringerung bzw. einen 
Widerruf der Zuwendung zur Folge haben.

7 Verfahren

7.1 Antrags- und Bewilligungsstelle ist in der Regel 
die WTSH.

7.2 Antragsverfahren 

Die Prüfung des Vorhabens erfolgt in zwei Stufen:

Stufe 1 – Projektvorschlag

In der ersten Stufe der Antragstellung erfolgt an-
hand des eingereichten Projektvorschlages und 
der projektbezogenen Unterlagen zunächst eine 
technische, marktbezogene und finanzielle Ein-
schätzung dahingehend, ob das geplante Projekt 
grundsätzlich förderfähig und förderwürdig ist. 
Das Prüfergebnis teilt die WTSH der Antragstelle-
rin bzw. dem Antragsteller mit und empfiehlt bei 
einer positiven Einschätzung die Antragstellung.

Stufe 2 – Förderantrag

In der zweiten Stufe der Antragstellung ist auf 
Basis des Projektvorschlages bei der WTSH ein 
formgebundener, vollständiger Förderantrag zu 
stellen. Dem Antrag sind prüffähige Unterlagen 
nach Ziffer 4.1.1 der AFG und nach Ziffer 4 die-
ser Richtlinie beizufügen.

7.3 Bewilligungsverfahren

Über den Förderantrag wird nach Prüfung gemäß 
den Ziffern 4.1.2 und 4.6 der AFG entschieden. 
Mit dem Vorhaben darf vor Erteilung eines Zu-
wendungsbescheides nicht begonnen werden. 
Eine Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebe-
ginn, die keinen Rechtsanspruch auf eine spätere 
Förderung begründet, kann unter Begründung des 
Erfordernisses schriftlich beantragt werden.

7.4 Auszahlungsverfahren

7.4.1 Der Zuschuss wird nachträglich auf Basis 
von nachgewiesenen Ausgaben ausgezahlt.

7.4.2 Voraussetzung für die Auszahlung ist das 
Einreichen eines rechtsverbindlich unterzeichne-
ten Erstattungsantrags (Standardvordruck). Dem 
Erstattungsantrag sind die Rechnungsbelege der 
Projektausgaben sowie die mit diesen Ausgaben 
gegebenenfalls im Zusammenhang stehenden 
weiteren Unterlagen im Original bzw. als gleich-
wertige Buchungsbelege beizufügen. 

7.5 Verwendungsnachweisverfahren

7.5.1 Der Zwischen- und der Verwendungsnach-
weis nach Nummer 6 ANBest-P besteht jeweils 
aus dem zahlenmäßigen Nachweis über die Pro-
jekteinnahmen und -ausgaben und dem Sachbe-
richt, der von der Zuwendungsempfängerin bzw. 
vom Zuwendungsempfänger zu erstellen ist.

7.5.2 Die mit den Erstattungsanträgen gemäß Zif-
fer 7.4.2 eingereichten Unterlagen werden als 
zahlenmäßige Zwischennachweise anerkannt. 
Sofern ein weiterführendes Berichtswesen (Mei-
lensteinbericht) festgesetzt wurde, kann dieses 
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die ansonsten erforderlichen jährlichen Sachbe-
richte zum Zwischennachweis ersetzen.

7.5.3 Der Verwendungsnachweis ist abweichend 
von Nummer 6 ANBest-P der Bewilligungsstelle 
innerhalb von drei Monaten nach Beendigung des 
Bewilligungszeitraumes vorzulegen.

7.6 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrech-
nung der Zuwendung sowie für den Nachweis 
und die Prüfung der Verwendung und die gegebe-
nenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwen-
dungsbescheides und die Rückforderung der ge-
währten Zuwendung nebst Zinsen gelten die Ver-
waltungsvorschriften (VV) zu § 44 LHO in 
Verbindung mit den entsprechenden Regelungen 
des Landesverwaltungsgesetzes (§§ 116, 117, 
117 a LVwG), soweit nicht in dieser Richtlinie Ab-
weichungen zugelassen worden sind, sowie bei 
einer Förderung mit EFRE-Mitteln die Bestimmun-
gen der Europäischen Kommission.

7.7 Ergibt sich bei der Anwendung dieser Richtlinie 
eine im Einzelfall nicht beabsichtigte Härte oder 
liegt ein besonderes landespolitisches Interesse 
vor, können vom Ministerium für Wirtschaft, Ar-
beit, Verkehr und Technologie im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium Ausnahmen zugelas-
sen werden.

8 Geltungsdauer

Diese Richtlinie tritt rückwirkend zum 1. Januar 
2015 in Kraft und ist befristet bis zum 31. De-
zember 2023.

Amtsbl. Schl.-H. 2015 S. 1426
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Anlage


